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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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   Die Einladung oder der Hinweis auf die in das Rats- 
informationssystem der Stadt Beckum eingestellte 
Einladung muss den Mitgliedern der Verbandsver-
sammlung spätestens am 6. Tag vor dem Sitzungstag 
zugehen. In besonders dringenden Fällen kann die La-
dungsfrist bis auf 3 volle Tage gekürzt werden. Die 
Dringlichkeit ist in der Einladung zu begründen.

 (2)  Die Verbandsversammlung tritt wenigstens einmal im 
Haushaltsjahr zusammen, und zwar zur Beschluss-
fassung über die Haushaltssatzung sowie über den 
Jahresabschluss und die Entlastung der Verbandsvor-
steherin/des Verbandsvorstehers; im Übrigen nach Be-
darf. Sie muss von der/vom Vorsitzenden unverzüglich 
einberufen werden, wenn die Hälfte der Mitglieder 
dies unter Angabe der zu beratenden Angelegenheit 
verlangt.

   Die/Der Vorsitzende setzt nach Benehmen mit der 
Verbandsvorsteherin/dem Verbandsvorsteher die Ta-
gesordnung fest.

 (3)  Die Verbandsversammlung tagt öffentlich. Die Öf-
fentlichkeit kann ausgeschlossen werden, soweit der 
Gegenstand der Beratung dies erfordert. § 48 Absatz 2 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
ist entsprechend anzuwenden.

 (4)  Über die Beschlüsse der Verbandsversammlung wird 
eine Niederschrift angefertigt. Diese ist von der/dem 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung und einer 
von der Verbandsversammlung zu bestimmenden 
Schriftführung zu unterzeichnen.

   Die Niederschrift ist den Mitgliedern der Verbands-
versammlung in der Form zuzuleiten, wie die Einberu-
fung gemäß Absatz 1 erfolgt. Jedes Mitglied der Ver-
bandsversammlung, das eine schriftliche Einladung 
erhält, kann – durch Abgabe einer (widerruflichen) 
schriftlichen Erklärung gegenüber dem Büro des Bür-
germeisters der Stadt Beckum – auf die Zuleitung der 
Papierausfertigung verzichten und stattdessen einen 
Hinweis an eine persönliche E-Mail-Adresse durch 
das Büro des Bürgermeisters der Stadt Beckum über 
neu im Ratsinformationssystem verfügbare Nieder-

121  Änderung der Satzung des Schulzweckverbandes 
Beckum - Ennigerloh

Die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes  
Beckum - Ennigerloh hat in ihrer Sitzung am 12.04.2023 
die 4. Satzung zur Änderung der Satzung des Schulzweck-
verbandes Beckum-Ennigerloh für die interkommunale Ge-
samtschule Ennigerloh-Neubeckum wie folgt beschlossen:

Präambel

Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchsta-
be f Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
und § 78 Absatz 8 Schulgesetz für das Land Nordrhein-West-
falen und der §§ 1 und 4 bis 21 Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit und § 7 Absatz 3 Buchstabe g Satzung 
des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh für die inter-
kommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum hat die 
Versammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Enniger-
loh am 08.03.2023 folgende Satzung beschlossen: 

Artikel 1

Die Satzung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh 
für die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neube-
ckum vom 20. Dezember 2011 wird wie folgt geändert: 

§ 8 erhält folgende Fassung:

 (1)  Die Einberufung der Verbandsversammlung durch 
die/den Vorsitzenden erfolgt durch die Übersendung 
einer schriftlichen Einladung an alle Mitglieder der 
Verbandsversammlung.

    Die Einberufung kann für die Mitglieder der Ver-
bandsversammlung, die dies schriftlich gegenüber 
dem Büro des Bürgermeisters der Stadt Beckum be-
antragen, auf elektronischem Wege erfolgen. Dabei 
ist eine persönliche E-Mail-Adresse anzugeben, an 
die ein Hinweis auf die im Ratsinformationssystem 
der Stadt Beckum zur Verfügung stehende Einladung 
übermittelt werden soll. Der Antrag kann schriftlich 
widerrufen werden.

   Kann eine elektronische Übermittlung im Falle einer 
technischen Störung nicht erfolgen, erfolgt die Über-
sendung einer schriftlichen Einladung. Die elektroni-
sche Übermittlung soll unverzüglich nachgeholt wer-
den.
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schriften erhalten. Die Mitteilung kann auch zusätz-
lich zur Übersendung einer Papierausfertigung erfol-
gen. Dabei ist sicher zu stellen, dass unberechtigte 
Dritte keinen Zugriff auf den Teil der Niederschrift 
nehmen können, der in nicht öffentlicher Sitzung be-
handelt wurde.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Ennigerloh, 12.04.2023  gez. Berthold Lülf 
 Verbandsvorsteher

G e n e h m i g u n g 

Gem. § 20 Abs. 4 i. V. m. § 10 Abs. 1 und § 29 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) in Verbin-
dung mit § 78 Abs. 8 S. 3 des Schulgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (SchulG) in der zuletzt gültigen Fas-
sung genehmige ich im Einvernehmen mit dem Landrat des 
Kreises Warendorf als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
die 4. Satzung zur Änderung der Satzung des Schulzweck-
verbandes Beckum - Ennigerloh, beschlossen von der Ver-
sammlung des Schulzweckverbandes am 12.04.2023.

Münster, den 22. Juni 2023  Bezirksregierung Münster 
 48.02.01.01-015/2023.0003 
 Im Auftrag 
 gez. Bühne

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g

Die vorstehende 4. Satzung zur Änderung der Satzung des 
Schulzweckverbandes Beckum - Ennigerloh sowie meine 
Genehmigung werden hiermit gem. § 11 Abs. 1 des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit öffentlich be-
kannt gemacht.

Münster, den 22. Juni 2023  Bezirksregierung Münster 
 48.02.01.01-015/2023.0003 
 Im Auftrag 
 gez. Bühne

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 161-162

122  Bestellung von bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfegern (m/w/d)

Bezirksregierung Münster Münster, den 22. Juni 2023 
Dezernat 34

34.02.02.02-A 9/2023
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
26.11.2008 (BGBl. I Nr. 54) in der zurzeit gültigen Fassung 
mit Verfügung vom 22. Juni 2023 Herrn Stephan Büker mit 
Wirkung vom 01. Juli 2023 zum bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger für den Kehrbezirk Kreis Steinfurt XXXIX 
bestellt. Die Bestellung ist auf 7 Jahre befristet.

34.02.02.02-A 10/2023
Die Bezirksregierung Münster hat gemäß § 8 Abs. 1 des 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 
26.11.2008 (BGBl. I Nr. 54) in der zurzeit gültigen Fassung 
mit Verfügung vom 22. Juni 2023 Herrn Danny Kotar mit 
Wirkung vom 01. Juli 2023 zum bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger für den Kehrbezirk Kreis Coesfeld XI be-
stellt. Die Bestellung ist auf 7 Jahre befristet.

 Im Auftrag 
 Gez. Frank

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 162

123  Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 
500-53.0075/23/0073211-0140/0018.U

 Münster, den 19.06.2023 
 Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma RUHR OEL GmbH, Alexander-von-Hum-
boldt-Straße 1, 45896 Gelsenkirchen hat mit Datum vom 
05.04.2023 die störfallrelevante Änderung gemäß § 15 Abs. 
2a BImSchG der immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
bedürftigen Anlage Delayed-Coker-Anlage als Bestandteil 
der Mineralölraffinerie auf dem Grundstück Johannastr. 2-8 
in 45899 Gelsenkirchen (Gemarkung Horst, Flur 3, Flur-
stück 53) angezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist das Upgrade der VPS-Steue-
rung der Coker-Anlage.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

 Im Auftrag 
 gez. Bierkamp

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 162

124  Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 
500-53.0080/23/0073211-0122/0009.U

 Münster, den 19.06.2023 
 Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma RUHR OEL GmbH, Alexander-von-Hum-
boldt-Straße 1, 45896 Gelsenkirchen hat mit Datum vom 
12.04.2023 die störfallrelevante Änderung gemäß § 15 Abs. 
2a BImSchG der immissionsschutzrechtlich genehmigungs-
bedürftigen Anlage Refiner/Reformer 4 als Bestandteil der 
Mineralölraffinerie auf dem Grundstück Johannastr. 2-8 in 
45899 Gelsenkirchen (Gemarkung Horst, Flur 3, Flurstück 
53) angezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist der Austausch der EMR-Steue-
rung der Regeneration Reformer 4.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
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welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

 Im Auftrag 
 gez. Bierkamp

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 162-163
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